
DA 1.15 

LV 1.53 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 2003/17 Seite 1 von 2 

 

 

 

Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Tiefthal 21.09.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

1. Für die Herausgabe der Ortsteilzeitung "Tiefthaler Blick" werden gem. §18 Anlage 5 der 

Hauptsatzung der Stadt Erfurt (Ortsteilverfassung) 536,42 EUR zur Verfügung gestellt. 

2. Mit der finanziellen Abwicklung  wird der Förderverein Tiefthal e.V. beauftragt. 

 

 

 

 

21.09.2017, gez. Hans- Georg Teubner   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Tiefthal 

    

Titel der Drucksache: 

Verwendung finanzieller Mittel nach §16 

Ortsteilverfassung- Herausgabe 

Ortsteilzeitung 
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Ortsteilrat Tiefthal 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 536,42 EUR 

   ↓ 
 

 2017 2018 2019 2020 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 536,42 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Ortsteilbürgermeister beantragt die Kostenübernahme für letzte Ausgabe der Ortsteilzeitung 

in diesem Jahr. Momentan besteht ein finanzieller Engpass. Diese Ausgabe soll Informationen zu 

Terminen im kommenden Jahr und eine Reflektion der Arbeit des Ortsteilrates enthalten, sodass 

ein besonderes Interesse an der Absicherung dieser Ausgabe zur Information der Bürger besteht. 
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